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Thema der Woche: 

Sorgfalt geht vor Eile 
Keine schlechte und verfassungswidrige Jobcenter-Lösung 

 
Das Bundesverfassungsgericht hatte in ei-

ner Entscheidung vom Dezember 2007 geur-
teilt, dass der Aufbau der ab Januar 2003 er-
richteten Jobcenter dem Grundsatz eigenver-
antwortlicher Aufgabenwahrnehmung, der den 
zuständigen Verwaltungsträger verpflichtet, 
seine Aufgaben grundsätzlich durch eigene 
Verwaltungseinrichtungen, also mit eigenem 
Personal, eigenen Sachmitteln und eigener 
Organisation wahrzunehmen, widerspricht. 
Das Bundesverfassungsgericht gibt in der be-
sagten Entscheidung dem Gesetzgeber eine 
Frist bis Ende 2010, um die bemängelten 
Strukturen zu verändern. Die Unionsfraktion 
hat nun in dieser Woche eine schlechte und 
verfassungswidrige Lösung zur Zukunft der 
Jobcenter, die von Bundesarbeitsminister 
Scholz vorgelegt wurde, verhindert. Die Bun-
destagsfraktion von CDU und CSU ist hier der 
Auffassung, dass eine Änderung des Grund-
gesetzes nicht der richtige Weg ist, zumal die 
vom höchsten Deutschen Gericht bemängelten 
Strukturen der Jobcenter im wesentlichen in 
den vom Bundesarbeitsministerium vorge-
schlagenen 370 bundesweiten Zentren für Ar-
beit und Grundsicherung (ZAG) weitergeführt 
werden sollen. Bereits aus verfassungspoliti-
schen Gründen war der Vorschlag vom Bun-
desarbeitsminister daher fragwürdig. 

Zu dieser grundsätzlichen Überlegung ge-
sellt sich allerdings noch die Frage nach der 
Umsetzbarkeit der Vorschläge. Die von Bun-
desarbeitsminister Scholz vorgesehene Errich-
tung von 370 eigenständigen Körperschaften 
des Öffentlichen Rechts (ZAG) wäre weder mit 
vertretbaren finanziellen Mitteln, noch mit ei-
nem geringen Maß an bürokratischem Auf-
wand zu realisieren gewesen. Die Schaffung 
von Zentren für Arbeit und Grundsicherung als 
einer neuen staatlichen Instanz ohne Einbe-
ziehung der Kommunen lehnen wir vor dem 

Hintergrund unserer Bemühungen um den Ab-
bau von Bürokratie ab. Nach dem ablehnen-
den Beschluss der CDU/CSU Bundestagsfrak-
tion kündigte Minister Scholz Mitte dieser Wo-
che die vertragliche Absicherung der Jobcenter 
in ihrer gegenwärtigen Form bis zu einer neu-
en Regelung an. Diese Maßnahme des Minis-
ters zeigt, dass die Panikmache der SPD ge-
genüber den Betroffenen zu jeder Zeit unver-
antwortlich war. Daher noch einmal zur Klar-
stellung: Bis Ende 2010 kann in den Arbeits-
gemeinschaften und Optionskommunen wei-
tergearbeitet werden wie bisher. Die Regelun-
gen, die die Leistungen für Arbeitslosengeld II 
Empfänger betreffen, sind von dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts nicht betroffen. 
Kein Arbeitslosengeld II Empfänger muss da-
her um seine Hilfe fürchten. Bis Ende 2010 
wird eine Nachfolgelösung für die Arbeitsge-
meinschaften gefunden sein, die – im Gegen-
satz zum Vorschlag der SPD – den Ansprü-
chen unserer Verfassung genügt. Der Unions-
fraktion kommt es hier nicht auf eine voreilige 
Verfassungsänderung an, sondern auf eine 
sorgfältig erarbeitete Reform, bei der die Ver-
antwortlichkeiten gegenüber dem Bürger im 
Vordergrund stehen und transparenter werden. 
Ziel von CDU und CSU war es immer, die 
kommunale Selbstverantwortung in diesem 
Bereich zu stärken, und den Kreisen und 
Kommunen die richtigen Instrumente an die 
Hand zu geben, egal ob sie ihre Leistungen 
getrennt von der Arbeitsagentur erbringen, mit 
der Arbeitsagentur vor Ort auf freiwilliger Basis 
zusammenarbeiten oder für die alleinige Trä-
gerschaft optieren. Diese Forderungen an die 
Zukunft der Jobcenter zeigen, dass das Zu-
sammenspiel von Fördern und Fordern und 
der Fokus auf die rasche Wiedereingliederung 
der Hilfeempfänger in den Arbeitsmarkt die  
zentralen Ziele der Unionsfraktion bleiben. 
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Trauer und Entsetzen über Amoklauf 
Der schreckliche Amoklauf in Winnenden in 
der vergangenen Woche hat uns alle ent-
setzt. Unsere Gedanken sind bei den Opfern 
und ihren Angehörigen. Auch den Freunden 
und Mitschülern der Getöteten gehört unser 
tiefes Mitgefühl. Unser tiefer Dank gilt den 
Lehrern, Seelsorgern und Psychologen, die 
die Schüler betreuen, sowie all denjenigen, 
die den Freunden und Angehörigen der Op-
fer helfen, mit den unfassbaren Erfahrungen 
zurechtzukommen. Wir werden sorgfältig 
prüfen, wie die Politik noch mehr dazu bei-
tragen kann, derartige Katastrophen in Zu-
kunft zu verhindern. Wir wissen aber auch: 
Absolute Sicherheit kann es nie geben. Auch 
die Möglichkeiten des Gesetzgebers sind 
hier begrenzt. Blinder Aktionismus und der 
rasche Ruf nach schärferen Gesetzen sind 
verständlich, können aber eine sorgfältige 
Analyse von Ursache und etwaigen Verbes-
serungsmöglichkeiten nicht ersetzen. Wir 
müssen auch in einer so schweren Situation 
einen klaren Kopf bewahren und verantwor-
tungsvoll nach Möglichkeiten zu echten Ver-
besserungen suchen, statt Symbolpolitik zu 
betreiben. 
 
Regierungserklärung der Bundeskanzlerin 
Die Bundeskanzlerin hat in dieser Woche 
zum Europäischen Rat am 19./20. März 
2009 in Brüssel und zum G-20-Gipfel am 
2. April 2009 in London eine Regierungser-
klärung abgeben. Der Europäische Rat wird 
sich im Schwerpunkt mit Fragen zur Be-
kämpfung der globalen Wirtschafts- und Fi-
nanzkrise beschäftigen und eine europäische 
Position für den G-20-Gipfel am 2. April 2009 
in London beschließen. Die Finanzmarktkrise 
ist die bisher wohl größte wirtschaftliche und 
politische Herausforderung des 21. Jahrhun-
derts. Wir haben jetzt die Möglichkeit, die 
richtigen Lehren aus der Krise zu ziehen und 
uns vor neuen Verwerfungen auf den Fi-
nanzmärkten zu schützen. Ausgehend von 
den Vorschlägen der G 7-Staaten müssen 
die Industriestaaten in enger Abstimmung mit 
den Schwellenländern (G 20) vorhandene 
Schwachstellen im internationalen Ord-
nungsrahmen beseitigen. Zentrale Ansatz-
punkte des nun in Gang gesetzten Koordinie-
rungsprozesses sind für uns größere Trans-
parenz, eine angemessene Risikounterle-

gung von Finanzprodukten, verbindliche 
Verhaltensregeln für Ratingagenturen und 
effektiveres Risikomanagement bei den Ban-
ken. Intensive globale Kooperation ist unver-
zichtbar. 
Wir unterstützen die unionsgeführte Bundes-
regierung darin, die in Heiligendamm begon-
nene Transparenzinitiative sowohl in der Eu-
ropäischen Union als auch in den internatio-
nalen Gremien weiter voranzutreiben.  
 
Entfernungspauschale wieder eingeführt 
Mit dem in zweiter und dritter Lesung anste-
henden Gesetz zur Fortführung der Geset-
zeslage 2006 bei der Entfernungspauschale 
wird entsprechend dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts zur vorläufigen Rege-
lung der Entfernungspauschale vom 9. De-
zember 2008 die Gesetzeslage 2006 zur 
Entfernungspauschale punktgenau und un-
befristet wiederhergestellt. 
Auch höhere Aufwendungen für die Benut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel sind danach 
wieder als Werbungskosten oder Be-
triebsausgaben absetzbar. 
 
Absetzbarkeit von Kassenbeiträgen 
In erster Lesung debattierten wir in dieser 
Woche das Bürgerentlastungsgesetz Kran-
kenversicherung, welches die steuerliche 
Berücksichtigung von Vorsorgeaufwendun-
gen deutlich erweitert. Danach werden erst-
mals die Aufwendungen für eine Kranken- 
und Pflegeversicherung auf sozialhilferecht-
lich gewährleistetem Leistungsniveau voll-
ständig als Sonderausgaben nach §§ 10 ff. 
Einkommensteuergesetz berücksichtigt. Die 
Neuregelungen gelten für gesetzlich wie pri-
vat Krankenversicherte und Pflegeversicher-
te gleichermaßen. 
Darüber hinaus ist vorgesehen, dass privat 
Krankenversicherte erstmals die entspre-
chenden Beiträge für ihre mitversicherten 
Kinder steuerlich vollständig absetzen kön-
nen.  
 
Zitat 
„Wenn eine Regelung verfassungswidrig ist, 
muss man die Regel ändern und nicht die 
Verfassung.“ 
 
FDP-Generalsekretär Dirk Niebel in der FAZ 
vom 18.03.2009) – da hat er einmal recht... 


